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Norm

AgrBehG 1950 §7 Abs2 Z1;

FlVfGG §21;

FlVfLG Vlbg 1979 §36 Abs7;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

§ 7 Abs 2 Z 1 AgrBehG 1951 läßt ausdrücklich die Anrufung des Obersten Agrarsenates hinsichtlich der Frage zu, ob

einer Liegenschaft oder einer Person ein agrargemeinschaftliches Anteilsrecht zusteht. Dies gilt unabhängig davon, ob

sich die Frage, ob einer Liegenschaft oder einer Person ein agrargemeinschaftliches Anteilsrecht zusteht, außerhalb

eines Regulierungsverfahrens oder im Rahmen eines solchen stellt.
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